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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 70/2021 
      
 

Stuttgart, 11.02.2021 

Investitionszuschuss für die Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart, 
Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart – Erneuerung Außenanlage, Reins-
burgstr. 170/2, 70197 Stuttgart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

15.03.2021 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Die Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart, Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart erhält 

für die Erneuerung der Außenanlage im evangelischen „Luise-Scheppler-
Kindergarten“, Reinsburgstraße 170/2, 70197 Stuttgart einen Investitionszuschuss in 
Höhe von 75 % der anrechenbaren Kosten. Der städtische Zuschuss beträgt max. 
71.624,00 Euro. 
 

2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungs-
bescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 
 

4. Die Auszahlungen in Höhe von max. 71.624,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 
510, Jugendamt, Projekt-Nr. 7.513161, Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier 
Träger, Ausz.Gr. 781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte, gedeckt. 

 
 

Kurzfassung der Begründung

Die Außenanlage der Einrichtung ist stark abgenutzt. Daher wird der abgängige Rut-
schenturm abgebaut und entsorgt, ein Spielhaus mit Versteckmöglichkeiten und einer 
angebauten Rutsche soll neu errichtet werden. Eine vorhandene Reckstange soll um-
gesetzt und ein Sandspielbereich soll eingerichtet werden. An verschiedenen Stellen 
muss Fallschutzmaterial eingebaut werden. 
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Weiterhin soll die schwierige Hangsituation durch neu anzulegende Wege, Treppen und 
Bepflanzung abgefangen und überbrückt werden. Zusätzlich sollen Abfangungen mit 
Palisaden erstellt werden. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf 95.497,50 Euro. Der Investitions-
zuschuss in Höhe von 75% der anrechenbaren Kosten beträgt 71.624,00 Euro. 
 
Die Maßnahme wurde zum Doppelhaushalt 2020/2021 angemeldet, zusätzliche Mittel 
wurden jedoch nicht bereitgestellt, deshalb erfolgt die Finanzierung aus dem laufenden 
Budget Förderung freier Träger. 
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der Maß-
nahme 

95.497,50 Euro Laufende Aufwendun-
gen 

Euro 

Objektbezogene Ein-
nahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss (gerundet)  max. 71.624,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

      

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

      

Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 
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Anlage 1 zu GRDrs 70/2021 
 
<Anlagen> 
 
 


